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DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

XiV. GesfCtz[\dmn~sp('doJe 

Zahl 10.072/127-1.1/78 
Auswirkun.gen der Ehescheidung auf 
die BenUtzUllg von Dienstwohnungen. 
des Verteidigungsministeriums; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Marga 
RUBINEK und Genossen an den Bundes
minister für Landesverteidigung, 
Nr. 1750/J 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

;f729/A8 

19"78 "05... 0 8 
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In Beantwortung der seitens der Abgeordn.eten zum 
Nationalrat Dr. Marga HUBINEK und Genossen sm, 

160 März 1978 an mich gerichte'ten Anfrage Nr. '. 1750/J" 

betreffend Auswirkungen der Ehescheidung auf die Be
nUtzung von Dienstwohnungen des VerteidigQugs
ministeriums, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: ......,... , .., 

Zunächst darf ich feststellen, d.aß im Bereich meines 

Ressor'cs keine Dienstwohnungen, sondern ausschließlich 
Naturalwohnungen zur Vergabe gelangen. Wenn die Ehe 

eines Bediensteten meines Ressorts, dem eine Natural
wohnung zugewiesen vlorden ist, geschieden wird, so 

wird das Nutzungsrecht des Bediensteten an der ihm 
zugewiesenen Ns.tllralwohn,ung nicht ~erührt. Verzichtet 

er jedoch aus Anlaß der Scheidung auf die waj.tere 

Nutzung der Na~.;:.ralwohllung, so besteht - abgesehen 
von dem Fall, daß der geschj.edene Ehegatte selbst 
Ressortangehöriger ist _. keine Rechtsgru.ndlage, ihn 
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im Genusse der seinem Ehegatten Z'U.'L' Verfüg1uig ge. 

stellten Natura1.wohnung zu belassEn (§ 24 GUG Dm • 
. § 23 Yertragsbedie:n.stetengesetz 1948). 

Zwischen dem Bundesministerium für Justiz und meinem 
Ressort haben Kontakte h.insichtlich der Gestaltung 
der Rechtsverhältnisse bei Dienst- und Natural
wohnun.gen im Falle der Ehescheidung stattgefunden. 
Zwischen den beiden Ressorts besteh"t Einvernehmen, 

daß in der rechtlichen Behandlung der vom Bund ver
gebenen Dienst- 14"1d. Naturalwohnungen im Falle der 
Ehescheidung inhaltlieb. keine iillüerung gegenüber der 
bisherigen Rechtslage eintreten soll • 

. fU 3 .. :,. 

Soweit es auf Grund der erwähnten Kontaktnahme mit 
dem Bundesministerium für Justiz derzeit absehbar ist, 
soll sich der Allwendungsbereich der vorgesehenen 
Neuregelung nicht auf die Dienst·- und Naturalwohnungen 

des Bundes erstrecken~ Es wird daher yoraussichtlich 
auch in Hinkunft kein rechtlicher Raum gegeben sein, 

im Falle der Scheidung eines Beamten einer Überlassung 
der Naturalwohnu .. ng an den geSChiedenen, nicht dem 
Ressort angehörenden Ehegatten zuzustimmen. 

S .. Mai. 1978 
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